
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/11/26 6Ob1512/87,
1Ob542/89, 4Ob515/90, 8Ob665/90,

8Ob622/93, 3Ob117/95, 1Ob333/97w,
9Ob

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1987

Norm

MRG §14

ZPO §502 Abs1 HIII4

ZPO §508a

Rechtssatz

Wie die zur Annahme des Bestehens einer Wohngemeinschaft und Wirtschaftsgemeinschaft maßgeblichen Kriterien

im konkreten Fall zu gewichten sind, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab.
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Vgl aber; Beisatz: Die Besonderheit des Einzelfalls schließt eine beispielgebende Entscheidung im allgemeinen
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zwar aus; dies gilt aber dann nicht, wenn die von der Rspr gezogenen Grenzen bei der Beurteilung des Einzelfalls

überschritten werden oder wenn dem Berufungsgericht gravierende Entscheidungsfehler unterlaufen. (T1)
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